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Unwegsamkeit manchem Wanderer, der sich verirrte, den Tod. Es ist
zu bedenken, daß von der Straße, die heute von Schärfling nach Plom-
berg dem Mondsee entlang führt, dazumal noch keine Spur vorhanden
war. Man fuhr über den See. Das Kloster Mondsee wollte längst
einen Weg da hinüber bauen, doch die Verträge mit Salzburg standen
deni entgegen. Als im Jahre 1680 ein kaiserlicher Befehl an das
Gericht von Wildenegg kam, der die Wiederherstellung der alten ver¬
fallenen Wege gebot, machte man sich in Mondsee eiligst daran, die
Absicht auszuführen. Es kümmerte den Prälaten wenig, daß hier, da
überhaupt nie ein Weg bestanden hatte/) auch kein „alter Weg" aus¬
zubessern war. Er bot eine große Zahl von Arbeitern auf, den Fuß¬
steig — um eine Straße handelte es sich da noch gar nicht — vor
dem erwarteten Einspruch Salzburgs möglichst weit fertigzustellen.
Aber in Hüttenstein kam man bald dahinter. Und die salzburgische
Regierung ließ den Weg wieder — vernichten. Die Grenzkommission
von 1689 erkannte die Wichtigkeit dieses Verkehrsweges und übertrug
dessen Ban und Erhaltung dem Kloster Mondsee, jedoch mit Aner¬
kennung des Fürsten von Salzburg als Grundherrn.

Der Vertrag wurde am 26. Mai 1689 in Mondsee unter¬
zeichnet?) 1692 bis 1697 gehen die Verhandlungen wegen Herstel¬
lung des Seidenfadens. Einige Schwierigkeit bot dabei die Be¬
stimmung des Punktes in der Dittlbachmündung, wo der Grenzstecken
eingeschlagen werden sollte. Der Bach hatte im Laufe der Zeit viel
Schutt in den See hinausgetragen, damit auch die Mündungsstelle
hinausverlegt, wodurch das Gebiet innerhalb des Seidenfadens zum
Nachteil Salzburgs größer geworden war. Ein zweiter Übelstand war
der, daß in die gerade Linie des Seidenfadens zwischen Dittlbachmün-
dnng und Jschlabfluß ein Vorsprung des Pürgls hineinragte, so daß
die Linie nicht leicht festzustellen war?) Dabei wäre der 1689 mühsam
geleimte Friede beinahe in die Brüche gegangen, indem bei der Mark-
steckenschlagung, die am 30. Mai 1697 mit einer gewissen Feierlichkeit

’j „Alwo bißhero khain geheweeg gewest, sonder alles zu Wasser fortkhom-
ben nliessen . . ." Pfleger Balthasar Lürzer an das Hofgericht ddo. 22 . Februar
1680. Hofr. Hüttenst., Nr. 25.

2 ) Die Ratifikation durch Salzburg geschah jedoch erst am 18. März 1690.
Hofr. Hüttenst., Nr. 31. Der Wortlaut des Vertrages ist im Olircm. Lunael.,
p. 422 ff. abgedruckt.

3
) Ein Ingenieur mußte da zu Hilfe kommen. Hofr. Hüttenst., Nr. 32.
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